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Verordnung über die Festsetzung des Überschwemmungsgebietes der Schunter zwischen 
der östlichen Stadtgrenze und dem Borwall in der Stadt Braunschweig 

vom 11. November 2025 

Aufgrund der §§ 76 und 78 WHG (Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts – 
Wasserhaushaltsgesetz – (WHG) vom 31. Juli 2009 (Bundesgesetzblatt I – BGBl. I – Seite 
2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 
189), in der derzeit geltenden Fassung) i. V. m. § 115 NWG (Niedersächsisches Wassergesetz 
(NWG) vom 19. Februar 2010 (Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt – Nds. GVBl. 
– 2010 Seite 64), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. September 2024 (Nds. GVBl. 2024
Nr. 82), in der derzeit geltenden Fassung) i. V. m. § 91 Absatz 2 NWG und § 58 Absatz 1 Ziffer
5 NKomVG (Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 17. Dezember
2010 (Nds. GVBl. Seite 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. Januar
2025 (Nds. GVBl. 2025 Nr. 3), in der derzeit geltenden Fassung) hat der Rat der Stadt
Braunschweig in seiner Sitzung am XX.XX.2026 folgende Verordnung beschlossen:

§ 1
Überschwemmungsgebiet 

(1) Für die Schunter in der Stadt Braunschweig wird ein Überschwemmungsgebiet festgesetzt.
Das Überschwemmungsgebiet beginnt in der Stadt Braunschweig an der östlichen
Stadtgrenze (Grenze zum Landkreis Helmstedt) und endet am Borwall.

(2) Die Grenzen des Überschwemmungsgebietes sind in der mitveröffentlichten
Übersichtskarte im Maßstab 1:25.000 eingezeichnet. Die genauen Grenzen des
Überschwemmungsgebietes ergeben sich aus der Karte im Maßstab 1:5.000, die Bestandteil
dieser Verordnung ist.

(3) Der Verordnungstext und die Karten können vom Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung
an während der Dienststunden bei der Stadt Braunschweig (Fachbereich Umwelt, Abteilung
Gewässer- und Bodenschutz, Untere Wasserbehörde, Willy-Brandt-Platz 13, 38102
Braunschweig) kostenlos eingesehen werden.

(4) Der Verordnungstext und die Karten stehen vom Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung
an im Internet unter
www.braunschweig.de/leben/umwelt_naturschutz/wasser/schunter_ueberschwemmungsgebi
et.php zur Einsicht zur Verfügung.

§ 2
Verbote, Genehmigungspflicht 

Verbote und Genehmigungspflichten für Handlungen oder Maßnahmen im 
Überschwemmungsgebiet richten sich nach den Vorschriften des Gesetzes zur Ordnung des 
Wasserhaushalts und des Niedersächsischen Wassergesetzes in der jeweils geltenden 
Fassung. 
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§ 3 

Ausnahmen 
 
Genehmigungsfrei im Überschwemmungsgebiet sind 
 
a) das Lagern von Stroh-, Heu- und Silageballen sowie Lesesteinhaufen in der Zeit vom 1. 
April bis zum 30. September eines jeden Jahres mit der Maßgabe, dass sie bei 
Hochwassergefahr zu entfernen sind. Die Hochwassergefahr tritt ein, sobald die Schunter 
bordvoll ist und droht über die Ufer zu treten; 
 
b) das Zwischenlagern von Zuckerrüben für die Zuckerrübenabfuhr auf den Schlägen bis 
längstens vier Wochen nach der Rodung mit der Maßgabe, dass sie bei Hochwassergefahr zu 
entfernen sind. Die Hochwassergefahr tritt ein, sobald die Schunter bordvoll ist und droht über 
die Ufer zu treten; 
 
c) das Aufstellen von ortsüblichen Weidezäunen und Viehtränken. 
 
 

§ 4 
Bestandsschutz 

 
Anlagen, die beim Inkrafttreten dieser Verordnung wirksam zugelassen oder rechtmäßig 
vorhanden sind, bleiben weiter zugelassen. 
 
 

§ 5 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung im Amtsblatt für die Stadt 
Braunschweig in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt der Teil der Verordnung über die Festsetzung des 
Überschwemmungsgebietes der Schunter vom 17. September 2009 (Niedersächsisches 
Ministerialblatt Nr. 39 vom 30. September 2009), der den in § 1 dieser Verordnung 
beschriebenen Bereich betrifft, außer Kraft. 
 
(3) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung wird die vorläufige Sicherung des 
Überschwemmungsgebietes der Schunter vom 12. Mai 2021 (Niedersächsisches 
Ministerialblatt Nr. 17 vom 12. Mai 2021) für den in § 1 dieser Verordnung beschriebenen 
Bereich gegenstandslos. Die in Satz 1 genannte Verordnung wird in dem Bereich vom Borwall 
bis einschließlich der westlichen Stadtgrenze (Grenze zum Landkreis Gifhorn) von den 
Regelungen dieser Verordnung nicht berührt. 
 
 
Braunschweig, den XX.XX.2026  
 
Stadt Braunschweig 
Der Oberbürgermeister 
I. V. 

 

 

 

Hanusch 

Stadträtin für Umwelt, Stadtgrün und Hochbau 


